
 
 

0. Sicherheit, Verantwortung und Verhalten 
Piloten im Gossauer Riet 

0.1 pflegen einen sicheren Flugstil, mit dem sie weder Dritte noch sich selbst oder ihr Umfeld gefährden; 
 

0.2 sind mit dem «Code of Good Practice» des Schweizerischen Modellflugverbandes (SMV) vertraut 
und wenden diese Richtlinien an; 
 

0.3 sind gemeinsam und individuell verantwortlich für die Einhaltung dieses Flugplatzreglements, im 
Rahmen einer Kultur der konstruktiven Kritik, in der Fehler oder problematisches Verhalten kollegial 
mit den Betroffenen besprochen werden mit dem Ziel, die Sicherheit zu verbessern und 
Zwischenfälle zu vermeiden. 

1. Flugzeiten 
Montag bis Samstag:    09.00 - 12.00 h 
       13.00 - 20.00 h 
 
Sonntag:     09.00 - 12.00 h 
       14.00 - 18.00 h 
 
Der Betrieb von Segelflugmodellen ohne Eigenantrieb ist auch ausserhalb dieser Flugzeiten 
gestattet 

2. Feiertage 
An den folgenden Tagen ist auf dem Gossauer Riet jeglicher Flugbetrieb zu unterlassen: 
 
Karfreitag, Ostersonntag, Weihnachten. 
 
An den folgenden Tagen gelten die Bestimmungen für das Fliegen an Sonntagen: 
 
Neujahr, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, Stephanstag 

3. Lärmbeschränkungen für Modelle mit Eigenantrieb 
3.1 Der Geräuschbekämpfung ist sowohl an der Quelle wie auch fliegerisch allergrösstes Gewicht 

beizumessen. Das Fliegen ohne Schalldämpfer ist nicht erlaubt. Motormodelle müssen mit 
wirksamen Schalldämpfern mit mindestens einer Prellwand ausgerüstet werden. Prinzipiell gilt: So 
leise wie möglich und nicht so laut wie erlaubt, als Grenzwerte gelten die in den REM „Richtlinien für 
den Einsatz von Flugmodellen und dem Betrieb von Modellflugplätzen“ des SMV. 
Ein zu laut wirkendes Flugmodell kann durch ein anwesendes Vorstandsmitglied mit einem 
provisorischen Flugverbot belegt werden. Das Modell ist dann durch einen vom Vorstand ernannten 
Lärmausschuss zu beurteilen, der über die Aufhebung oder Beibehaltung des Flugverbotes 
entscheidet. 

 
3.2 An Sonntagen vormittags ist das Fliegen nur mit Elektroantrieben gestattet. Es sind nur Flugzeuge 

mit einer Leistung von maximal 250 Watt pro Kilogramm Startgewicht erlaubt. 
 
3.3 An Sonntagen nachmittags ist das Fliegen mit Elektroantrieb, 4-Takt-Motoren und vom Lärmaus-

schuss zugelassenen Modellen mit 2-Takt Motoren und Turbinenantrieb erlaubt. 
Der Vorstand kann für spezielle Gruppenanlässe Ausnahmebewilligungen beschliessen. 

 
3.4 Die Anzahl der in der Luft befindlichen Verbrennermotormodelle ist auf vier zu beschränken. 
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4. Flugraum 
4.1 Im unten stehenden Lageplan ist der Flugraum klar ersichtlich. Wer die bezeichneten 

Flugverbotszonen (1) wiederholt missachtet, muss mit Sanktionen durch den Vorstand rechnen. 
Diese können von einem temporären Flugverbot bis zum Gruppenausschluss gehen. 

 

 
4.2 Das Überfliegen der Kantonsstrasse Gossau-Oetwil ist zu vermeiden. 
 
4.3 Das Überfliegen der beiden Flurwege links und rechts unseres Platzes hat immer in genügender 

Höhe zu erfolgen. Benützer dieser Flurwege, wie Fussgänger, Reiter und Velofahrer haben absoluten 
Vortritt. 

5. Sicherheitsbestimmungen und allgemeiner Flugplatzbetrieb 
5.1 Vor Aufnahme des Flugbetriebes sind an Wochentagen ab drei aktiven Piloten, an Wochenenden 

immer, sowie wenn es anderweitig angemessen ist (zum Beispiel bei Schleppbetrieb, Jet- oder 
Speed-Modellen), die vier Warndreiecke “Achtung Modellflug” zu beiden Seiten des Fluggeländes 
auf den Flurwegen aufzustellen. 
Zur Signalisation für die manntragende Fliegerei ist vor Aufnahme des Flugbetriebes immer der 
Windsack aufzustellen. 

 
5.2 Die Piloten ermöglichen einander gegenseitig das ungestörte Fliegen, indem sie sich absprechen. 
 
5.3 Die Piloten stehen während ihrem Flug beieinander, damit jederzeit eine Verständigung möglich ist. 

Nicht fliegende Piloten sollten nach Möglichkeit die Flurwege im Auge behalten und ihre in der Luft 
befindlichen oder zum Start bereitstehenden Kameraden bei Personenverkehr auf den beiden 
Flurwegen entsprechend warnen. 
Starts, Landungen und besondere Flugmanöver wie zum Beispiel tiefe Überflüge sind laut und 
deutlich anzukünden. 

 
 



5.4 Bei Bedarf kann ein Flugdienstleiter bestimmt werden, der für die Koordination des Flugbetriebes 
sorgt. 
Seine Anweisungen sind strikte zu befolgen. Der Flugdienstleiter trägt eine Signalweste. 
Sind Gastgruppen auf dem Platz ist ein Flugdienstleiter obligatorisch. 

 
5.5 Der Bereich hinter dem Netz gilt als Sicherheitsbereich. Darin dürfen keine Modelle unter Motorkraft 

bewegt werden. Nach der Landung ist der Motor vor Erreichen des Sicherheitsbereichs abzustellen. 
 
Im Sicherheitsbereich gilt: 
1. Bei Elektromodellen ist das unbeabsichtigte Anlaufen des Antriebes durch eine von der 

Leistungssteuerung unabhängige Sicherung zu verhindern. 
2. Verbrennermodelle sind vor dem Starten der Motoren gegen unbeabsichtigtes Wegrollen zu 

sichern. 
Es ist durch eine geeignete Massnahme sicher zu stellen, dass der Antrieb nur im Leerlauf 
betrieben werden kann und gegen unbeabsichtigtes Vollgas geben gesichert ist. 

 
5.6 Nicht fliegende Piloten sowie die Modelle befinden sich hinter dem Sicherheitsnetz. Zuschauer sind 

höflich aufzufordern, sich hinter das Netz zu begeben, oder sich so schnell wie möglich aus der 
Gefahrenzone zu entfernen. 

 
5.7 Das Fliegen von Modellen mit Strahlturbinenantrieb ist erst nach einer Abnahme durch den 

Sicherheitschef der MG Gossau erlaubt. Beim Betrieb solcher Modelle hat stets ein einsatzbereiter 
Feuerlöscher griffbereit zu sein. 

 
5.8 Die Rasenfläche in der Pistenverlängerung darf weder Befahren noch als Vorbereitungs- und 

Serviceplatz benutzt werden. Das gilt auch bei alleiniger Nutzung des Fluggeländes. 
 
5.9 Piloten nehmen Rücksicht auf ihre geistige und körperliche Fitness. Wer in seiner Aufmerksamkeit 

oder Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist, fliegt nicht. 
Das Fliegen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ist verboten. 

6. Parkordnung 
6.1 Der Umschlagplatz (2) darf nicht als Parkplatz verwendet werden. Autos sind unmittelbar nach dem 

Materialablad auf die dafür vorgesehenen Parkplätze (3) zu verschieben. 
Das Befahren des Umschlagplatzes ist verboten. 

 
6.2 Motorfahrzeuge sind entlang der Schwobshofstrasse zwischen der Linde und der Markierung zu 

parkieren. 

7. Ordnung auf dem Fluggelände 
7.1 Jeder Benutzer ist besorgt, das Gelände so zu verlassen, wie er selbst es anzutreten wünscht. Alle 

Abfälle sind selbst zu entsorgen. Es dürfen keine Abfälle in der Materialkiste deponiert werden. 
 
7.2 Raucher entsorgen ihre Zigarettenstummel in der dafür vorgesehenen Zementröhre. 

8. Ausnahmen 
 Für begründete Einzelfälle kann der Vorstand Ausnahmen zu den Bestimmungen des 

Flugplatzreglements verfügen. 
 
 
 
 
 
 
Beschluss GV 2024: Dieses Flugplatz Reglement löst das Reglement aus dem Jahr 2020 ab. 
 
 
 
 
 
          Vorstand der MG Gossau 


